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PRODUKTINFORMATION 
 
HPS-Planolit 200 
alkalischer Intensivreiniger und Polymerentferner 

 
Kraftvoller, hochalkalischer Intensivreiniger zur Beseitigung hartnäckiger organischer 
Verschmutzungen und Verkrustungen. Besonders geeignet zur Entfernung von Polymerfilmen 
und Gummiabrieb. 
 

 Kraftvoller Intensivreiniger 

 Entfernt Polymerfilme und Gummiabrieb 

 Universell einsetzbar 

 Extrem kraftvoll 
 

Anwendung 
HPS-Planolit 200 ist ein besonders kraftvoller, hochalkalischer Intensivreiniger zur Beseitigung 
hartnäckigster organischer Verschmutzungen und Verkrustungen. HPS-Planolit 200 bewirkt 
eine rasche Schmutzdurchdringung und mühelose Grundreinigung von Fliesen und allen 
alkalibeständigen Flächen. HPS-Planolit 200 ist besonders zur Polymerfilm- und 
Gummiabriebentfernung geeignet. 
 
Einsatzgebiete 
Grund- und Unterhaltsreinigung von materialbeständigen Flächen wie Fliesen, keramischen 
Belägen, Kunst- und Natursteinböden in Industrie- und Gewerbebetrieben, Lebensmittel- und 
Nahrungsmittelbetrieben, Großküchen u.v.m. Zur Polymerfilmentfernung und zur Beseitigung 
von Gummiabrieb in Werkstätten und Industriebetrieben. 
 
Gebrauchsanweisung 
HPS-Planolit 200 zur Grundreinigung und Polymerfilmentfernung pur oder bis 1:10 verdünnt 
einsetzen; zur Unterhaltsreinigung 1:30 bis 1:100 verdünnen. HPS-Planolit 200 kann maschinell 
und manuell eingesetzt werden. 
 
Wichtige Hinweise 
Vor erstmaliger Anwendung Materialverträglichkeit prüfen! Nicht geeignet für Aluminium und 
Eloxal. 
 
Inhaltsstoffe 
Alkalien, nichtionische Tenside, Dispergier- und Komplexiermittel, Lösungsvermittler, 
Hilfsstoffe. 
 
Umweltverträglichkeit 
Dieses Produkt entspricht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. 
Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar und erfüllen die Anforderungen der EU-
Detergenzienverordnung (EG) 648/2004. 
Die Verpackungen aus Polyethylen werden gereinigt der Weiterverwendung zugeführt. 
 


